
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
I/02-4/2 
 

Vorlagen-Nummer 

 4213/2011 

Freigabedatum 
  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Namensgebung für die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Lindenbornstraße 15-19, 50823 
Köln 

Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beschließt, dass die Gemeinschaftsgrundschule Lindenbornstraße 
15-19, 50823 Köln, den Eigennamen  
 

„Lindenbornschule“ 
 

erhält. 
 
 
Alternative: 
 
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beschließt, dass der beantragte Eigenname  
 

„Lindenbornschule“ 
 

für die Gemeinschaftsgrundschule Lindenbornstraße 15-19, 50823 Köln, abgelehnt wird. 
 

Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 28.11.2011 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Die Schulleitung der Gemeinschaftsgrundschule Lindenbornstraße 15-19, 50823 Köln, beantragt 
nach einem Beschluss der Schulkonferenz (Anlage 1) die Namensgebung „Lindenbornschule“. 

Heinrich Lindenborn (1706-1750) war Journalist, Satiriker und Kirchenliederdichter.  

Nach Ziffer IV, Nr. 1.3 kommen Personen mit überragender historischer, zeitgeschichtlicher, wissen-
schaftlicher oder kultureller Bedeutung für die Benennung einer Schule in Betracht. Die beantragte 
Namensgebung widerspricht nicht den Allgemeinen Richtlinien zur Namensgebung von Schulen. 
Auch das zentrale Namensarchiv sowie das Historische Archiv haben gegen die beantragte Benen-
nung keine Bedenken erhoben. 

Der begründete Antrag auf Namensgebung der GGS Lindenbornstraße ist zur Information beigefügt 
(Anlage 2). 

 
Anlagen 
-Beschluss der Schulkonferenz  
-Antrag auf Namensgebung 
-Stellungnahme Hist. Archiv 
-Stellungnahme Zentrales Namensarchiv 
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